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Zivilgesellschaft und Entwicklungspolitik 
in Uganda

Wie konfliktfähig sind Frauenorganisationen?

Andrea Franz

Empowerment und Entwicklung 

Damit Frauenorganisationen im Süden ihre (Entwicklungs-)Interessen verwirklichen
können, müssen sie ihre Autonomie gegenüber Staat und Entwicklungshilfeorganisa-
tionen bewahren und ein gewisses Maß an Konfliktfähigkeit entwickeln. Gesellschaft-
liche Auseinandersetzungen dürfen nicht lediglich als friedvolle Aushandlungsprozes-
se betrachtet werden. Ein gewisses Maß an „Inzivilität“ ist gerade zur Durchsetzung
von Fraueninteressen erforderlich, um bestehende gesellschaftliche, politische und
ökonomische Strukturen zu ändern (Tripp 1998, 87f., 97f.). Es gilt hierbei, den aus der
Transitionstheorie entliehenen Begriff der Konfliktfähigkeit für die Analyse der politi-
schen Aktivitäten von Frauen zu nutzen. Verstanden als die Entwicklung von politi-
schem Gewicht, eignet sich dieser Begriff besonders als Gradmesser für den Erfolg von
staatlicher und entwicklungspolitischer Frauenförderung. Schubert u.a. (1994, 74) de-
finieren Konfliktfähigkeit als die Fähigkeit einer gesellschaftlichen Gruppe, eigene In-
teressen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen durchsetzen. Voraussetzung
dafür ist die Herausbildung eines kollektiven Bewusstseins aus einer ähnlichen Lage
heraus sowie die Verfügung über Machtressourcen beziehungsweise Konfliktpotentia-
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le. Freilich ist das Konzept der Autoren blind für die Aktivitäten weiblicher Akteure,
weil es sich ausschließlich mit den Funktionseliten einer Gesellschaft beschäftigt, de-
nen Frauen zumeist nicht angehören. Dagegen setzt das Konzept des Empowerment
zum einen nicht das Vorhandensein von Machtressourcen voraus und der transforma-
torische Anspruch ist zum anderen auf die gesamte Gesellschaft gerichtet:

„Women must first seek to empower themselves through their own nonpartisan and partisan
organizations, raise gender and civic awareness among women and society at large, network
with each other and build alliances with gender-sensitive men, and lobby for legal and pol-
icy reforms that will advance the status of women“ (Nzomo 1997, 250). 

Insofern schließt Empowerment Konfliktfähigkeit mit ein, allerdings ist Empower-
ment viel weiter gefasst und bildet erst die Voraussetzung für die Herausbildung von
Konfliktfähigkeit. Jedoch muss und darf der Staat zunächst nicht Teil der Strategie
von Frauenorganisationen sein.
Die Auflösung von Geschlechterhierarchien und die Verwirklichung von mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit kann nicht von der technokratischen Umsetzung entwick-
lungstheoretischer Konzepte erwartet werden, sondern muss das Ergebnis politischer
Auseinandersetzungen sein. Deshalb werden im vorliegenden Beitrag die Frauenor-
ganisationen als Akteurinnen in den Mittelpunkt der Analyse gestellt. Die gesell-
schaftlichen Vereinigungen von Frauen versuchen im Spannungsfeld von Staat, Zivil-
gesellschaft und Entwicklungshilfeinstitutionen ihre Interessen durchzusetzen. In die-
sem Zusammenhang ist der Begriff des Empowerment1 für die Entwicklung einer ei-
genständigen Strategie von besonderer Bedeutung; er verbindet die Subjektkonstitu-
tion – bei Betonung auf Partizipation – mit politischem Handeln. Mit dem Begriff des
Empowerment wird ein transformatorischer Prozess bezeichnet, der die gesellschaft-
lichen Verhältnisse durch einen Gewinn an Entscheidungsmacht verändert (von
Braunmühl 1997, 475, 482ff.). Welche Elemente sind notwendig, um politische Kon-
fliktfähigkeit beziehungsweise politisches Gewicht zu erlangen? Dies kann anhand
des Länderbeispiels Uganda verdeutlicht werden.

Die Geschlechterfrage im politischen System Ugandas

Bemerkenswert ist, dass sich Ugandas Politik seit der Machtübernahme des amtieren-
den Präsidenten Museveni und seiner National Resistance Army (NRA) beziehungs-
weise National Resistance Movement (NRM)  durch ein erhöhtes Bewusstsein für Ge-
schlechterfragen auszeichnet. Seit 1995 verfügt Uganda über „one of the most ‚wo-
men-friendly‘ constitutions worldwide“ (Tamale 1999, 116) und avanciert in dieser
Hinsicht neben Südafrika zu einem Modell mit Vorbildfunktion.
Mittlerweile ist Geschlechterpolitik im politischen System Ugandas institutionell ver-
ankert. Die Umsetzung der Gleichstellung wurde zum staatspolitischen Ziel erklärt,
was sich in einer konsequenten Anwendung des Instrumentariums der Affirmative-
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Action im öffentlichen Bereich äußert: So wird eine ausgeglichene Repräsentanz von
Männern und Frauen in allen staatlichen Organisationen und Institutionen angestrebt.
Für die local councils wurde ein Frauenanteil von 30 Prozent festgelegt, in der natio-
nalen Legislative ist in jedem der 56 Distrikte ein Sitz für Frauen reserviert (MoGCD
1997, 1ff.), wodurch sich der Frauenanteil erheblich erhöht hat: Vor der Machtüber-
nahme der NRM betrug ihr Anteil im Parlament nie mehr als vier Prozent, seit 2001
liegt er nun bei annähernd 25 Prozent.3 Trotz der positiven Entwicklung leiten sich aus
dem Wahlsystem auch schwerwiegende Benachteiligungen ab. Die Frauensitze im
Parlament sowie im Local-Council-System wurden durch zusätzliche Sitze geschaf-
fen, die entweder von (mit Männern besetzten) Wahlkommissionen vergeben werden
oder deren Wahlmodus sich beträchtlich von dem der „regulären“ Sitze unterscheidet.
Dies wirft Legitimationsprobleme und die Frage auf, wen genau diese Politikerinnen
vertreten: Nur Frauen oder alle Einwohner ihres Distrikts (Tripp 2000, 226)?
Der Präsident bezeichnet das Regierungssystem als „Kein-Parteien-Staat“ bezie-
hungsweise als movement system. Die amtierende Regierung hat sich damit ein Mo-
nopol gesellschaftlicher Mobilisierung und Organisation geschaffen und schaltet
selbstständige gesellschaftliche Organisationen mit dem movement gleich (ebd., 89):
Jeder Ugander gehört automatisch der NRM an, und parallel zu den local councils
wurden women’s councils eingerichtet. Dabei erinnert diese Struktur an das dual sex
system, das in vorkolonialer Zeit eine von männlichen Institutionen getrennte Partizi-
pation von Frauen ermöglichte. Diese staatlich institutionalisierte Variante birgt je-
doch die Gefahr, dass Frauen am Ende als „Schattenkabinett“ ohne wirkliche politi-
sche Macht fungieren (Ruppert 1997, 507). So ist das Partizipationsinteresse der Frau-
en gering geblieben, denn die Aufgaben der women’s councils sowie ihre politische
Funktion sind nicht klar definiert, und es ist bisher nicht gelungen, sie in allen Regio-
nen zu etablieren (Tamale 1999, 69-72).
Die Art der affirmative action als zusätzliche separate politische Repräsentation hat
bisher die patriarchal geprägte politische Arena kaum verändert, weil sie genau diese
Strukturen nicht in Frage stellt oder gar herausfordert, sondern sie eher bestätigt.
Frauen sind in diesem System den Männern nicht gleichgestellt. Die Politikerinnen
agieren abgetrennt von ihrer eigentlichen Basis. Während andere Interessengruppen
wie Jugendverbände und Gewerkschaften ihre VertreterInnen selbst in die Institutio-
nen entsenden, sind die Affirmative-Action-Kandidatinnen vom Wohlwollen der
NRM-Funktionäre abhängig. Weder Frauenorganisationen noch die weibliche
Wählerschaft können Einfluss geltend machen.

Geschlechterverhältnisse zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft

Die gesellschaftliche Heterogenität Ugandas äußert sich auch in den Geschlechter-
verhältnissen, der Art ihrer kulturell-traditionellen Verankerung und der Konstruktion
von Geschlecht als Machtverhältnis. Auf dem Gebiet des heutigen Uganda hatten sich
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sowohl staatlich organisierte als auch staatenlose patriarchale Ordnungen durchge-
setzt. Eine strikte Aufteilung der gesellschaftlichen Sphären in einen privaten und ei-
nen öffentlichen Bereich, wie sie sich in der westlichen Welt durchgesetzt haben, wur-
de und ist bis heute in vielen Staaten Afrikas nicht auf die gleiche Weise vollzogen.
Die Unterscheidung von Haushalt und produktivem sowie privatem und öffentlich-
politischem Bereich ist in kleineren Subsistenzgemeinschaften – und damit vor allem
auch in der vorkolonialen Zeit – nicht nachweisbar (Moore 1995, 32). Die reproduk-
tiven Fähigkeiten der Frau, ihre breit gefächerten gesellschaftlichen Funktionen so-
wie die Art der geschlechtlichen Arbeitsteilung, verschaffte Frauen im vorkolonialen
Uganda ein relativ hohes Maß an autonomen Räumen, aus denen ein gemeinsames
Agieren in der Gruppe möglich wurde. Damit bewahrten sie sich für lange Zeit einen
verglichen mit anderen Weltregionen relativ hohen Anteil an Entscheidungsmacht
(Mikell 1997, 10; Nabudere o.J., 27).
Die verschiedenen gesellschaftlichen Formationen innerhalb Ugandas schlossen
Frauen nicht von Entscheidungen aus, dennoch legten die vorhandenen asymmetri-
schen Machtverhältnisse zugunsten der Männer den Grundstein für die spätere Ver-
tiefung der weiblichen Unterordnung. Frauen übten eher informellen als formellen
Einfluss aus. Sie waren damit nur indirekt in bestehende klientelistische Machtstruk-
turen eingebunden (Tamale 1999, 4ff.). Die vorherrschende Praxis patrilokaler Heirat
und patrilinearer Vererbung hatte zur Folge, dass Frauen zwar Land bewirtschafteten,
diesbezügliche Entscheidungen trafen und oft auch über die Erträge ihrer Arbeit ver-
fügen konnten, die Nutzungsrechte wurden hingegen stets von einem Mann abgelei-
tet (Väter, Brüder und Ehemänner). Polygynie, das heißt Heirat mehrerer Frauen, und
die Praxis des Brautpreises verdeutlichen, dass die Aneignung der Arbeitskraft und
der (biologisch) reproduktiven Fähigkeiten der Frauen durch Männer zentrale Fakto-
ren für entstandene Machtstrukturen waren (Hanak 1995, 31).
Auf dem Gebiet des heutigen Uganda (so im Königreich Buganda) und in einigen an-
deren Gesellschaften Afrikas hatte sich in vorkolonialer Zeit das dual sex system her-
ausgebildet. Dieses System geteilter politisch-adminstrativer Verantwortung konnte
sich bis an die Spitze der Macht erstrecken und eine duale Monarchie begründen, in
der weitestgehend Männer für Männer und Frauen für Frauen zuständig waren. Für
die jeweilige Herrscherin leitete sich ihr Anspruch zumeist jedoch über die Beziehung
zu einem Mann ab. Die Dualität gesellschaftlicher Organisation war ebenfalls in der
Existenz geschlechtsspezifischer Gruppen mit ebensolchen Zuweisungen von Rech-
ten und Pflichten offensichtlich, die wirtschaftlichen, spirituellen und auch kulturel-
len Zwecken dienten (Tamale 1999, 2ff.).
Mit der britischen Herrschaft und dem kolonialen Kapitalismus kam es zu folgen-
schweren Veränderungen. Da die britische Kolonialmacht in ihrem Protektorat die so-
zialen, wirtschaftlichen und politischen Funktionen von Frauen ignorierte und ihr
Verständnis der Rollen von männlich-öffentlicher und weiblich-privater (reprodukti-
ver) Sphäre übertrug, veränderte sich der Einfluss der Frauen dramatisch (ebd., 6f.).
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Obwohl die ersten Frauenorganisationen versuchten, die Unterschiede im britischen
und im traditionellen Eherecht zu nutzen, um Verbesserungen für sich zu erreichen
(Pirouet 1995, 364), verstärkte der Kolonialismus bestehende Unterdrückungsmecha-
nismen. Dies führte auch zur Erosion der tradierten Komplementärherrschaft – bei
gleichzeitiger Persistenz der patrilinearen Eigentumsverhältnisse (Waylen 1995, 46-
69; Tripp 2000, 42ff.).
Die Vorläufer der heute existierenden größeren Frauenorganisationen Ugandas waren
meist europäische „Mütterorganisationen“ religiösen Ursprungs, die bereits zu Be-
ginn des letzten Jahrhunderts gegründet wurden. Trotz ihrer religiös-konservativen
Weltanschauung erfüllten sie eine wichtige Funktion, weil sie eine gesellschaftliche
Mobilisierung über die Grenzen lokaler Gemeinschaften hinaus ermöglichten. Zudem
waren dies die ersten Organisationen, die mit ihren Instrumentarien eine formale Öf-
fentlichkeit herstellen konnten, während die traditionellen Vereinigungen eher auf die
Kommunikation mit den Mitgliedern der eigenen Gemeinschaft gerichtet waren. Des
Weiteren kamen aus den in der kolonialen Phase gegründeten Organisationen auch die
ersten Politikerinnen, die zum Beispiel noch während der kolonialen Phase dem le-
gislative council und später der ersten Nationalversammlung angehörten. In Uganda
gab es in der Kolonialzeit zwar keinen Unabhängigkeitskampf wie in einigen anderen
afrikanischen Staaten, aber eine starke Unabhängigkeitsbewegung, in der auch Frau-
enorganisationen aktiv waren. So organisierte etwa die Mothers’Union einen Protest-
zug zur Residenz des damals zuständigen Gouverneurs gegen die Deportation des ka-
baka (Königs) Mutesa II von Buganda (Tripp 2000, 36f.). Die historisch gewachsene
Frauenbewegung Ugandas speist sich somit hauptsächlich aus zwei Quellen: den vor-
kolonialen traditionellen Vereinigungen und den während der Kolonialzeit entstan-
denen religiösen und sozialen Frauenorganisationen als Vorläufer der späteren Non
Governmental Organisations (NGOs).

Frauenorganisationen und Staat in Uganda

Frauenorganisationen stehen bei der Frage ihres Verhältnisses zum Staat vor einem
Dilemma: Die Entscheidung für einen Rückzug kann Teil einer Strategie sein, Unab-
hängigkeit zu bewahren, die politische Marginalisierung wird dann aber in Kauf ge-
nommen. Zugleich kann zu große Nähe zum Staat auch Vereinnahmung bedeuten
(Waylen 1995, 130f.). Die nachkolonialen staatlichen, meist autoritären politischen
Systeme in Subsahara Afrika duldeten zivilgesellschaftliche Organisationen nur sel-
ten. So wurden auch Frauenorganisationen kooptiert, durch staatliche Organisationen
ersetzt oder ganz verboten. Organisationen, die ihre Autonomie zu bewahren suchten,
bewegte dies zum völligen Rückzug von formaler Politik. Die Wirren blutiger Bür-
gerkriege führten auch dazu, dass Frauenvereinigungen oppositionellen Bewegungen
und Parteien misstrauisch gegenüber standen (Waylen 1995, 92f.; Chazan 1989,
196f.). Die Parteien Ugandas unterscheiden sich nicht so sehr in ihren politischen Vor-
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stellungen – Geschlechterpolitik spielt in ihren Programmen kaum eine Rolle –, son-
dern eher durch ihre Mitgliederbasis, die vor allem auf religiöser, regionaler sowie
ethnischer Zugehörigkeit basiert. 4 Ihre innere Organisation zeichnet sich durch De-
mokratiedefizite und patriarchale Strukturen aus: „Women’s role in politics is often
understood to be limited to a particular female space, such as a party’s women’s wing,
where its members are given little or no scope to influence policy formulation, not
even policies directly relevant to them“ (Geisler 1995, 546).
Parteien und Gewerkschaften spielen in Uganda zurzeit für die Durchsetzung gesell-
schaftlicher Interessen nur eine untergeordnete Rolle, weil Parteien vom politischen
Wettbewerb suspendiert wurden und ein formeller Arbeitssektor nur rudimentär exi-
stiert, was die Position der Gewerkschaften schwächt (Kabwegyere 2000, 106). Für
die Übernahme von machtvollen Positionen sind weniger demokratische Verfahren
als ethnisch-regionale Zugehörigkeiten, Verdienste im Befreiungskampf sowie Loya-
lität zum Präsidenten ausschlaggebend. Über das politische System konnten Frau-
eninteressen bisher nur randständig artikuliert werden, deshalb waren Frauen immer
auf ihre eigenen Vereinigungen angewiesen (Goetz 2002, 555).
Die Liberalisierung der Vereinigungsfreiheit zu Beginn des Demokratisierungspro-
zesses 1986 führte dazu, dass zivilgesellschaftliche Interessen offener in Erscheinung
treten konnten. Obwohl unabhängige Frauenorganisationen in Uganda von den auf-
einanderfolgenden nachkolonialen Regimes kooptiert und unterdrückt worden waren,
ist eine gewisse Kontinuität ihrer Handlungen darin zu sehen, dass sie bereits vor der
Machtübernahme der NRM mit einer von der offiziellen Delegation unabhängigen
Frauengruppe an der Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 teilnahmen. Im Unter-
schied zu den üblichen Netzwerken der Eliten, basieren die Interessen von Frauen
nicht nur auf personalisierten, klientelistischen, ethnischen oder religiösen Strukturen
patrimonialer Herrschaft, sondern sie sind diesen in vielen Fällen genau entgegenge-
setzt. Das äußert sich auch in der Mitgliedschaft der Frauenorganisationen, deren Zu-
sammensetzung regelmäßig über religiöse und ethnische Zugehörigkeiten hinaus-
geht. Dies wird auch in der Literatur als ein besonders wertvolles Moment für die wei-
tere Demokratisierung der Gesellschaft gewertet und dient mittlerweile in gewissem
Maße als Leitbild für die Bekämpfung ethnischer und religiöser Spaltungen (Tripp
2000, 124ff.; Goetz 2002, 559).

Frauenorganisationen in Uganda – eine Übersicht

Der Dreiklang von Autonomie, Empowerment und Konfliktfähigkeit, der sich in
Ugandas Frauenbewegung herausbildet, stützt sich auf die Vielfalt der Organisatio-
nen, ihre beginnende Vernetzung, die Herstellung von Öffentlichkeit und einem damit
einhergehenden Bewusstwerdungsprozess sowie schließlich die Durchsetzung von
rechtlichen und politischen Interessen. Von der Herausbildung einer nationalen Frau-
enbewegung, die eng miteinander vernetzt und fähig ist, gemeinsam zu agieren, kann
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– trotz oder auch gerade wegen der Vielfalt von unterschiedlichen Organisationen –
noch nicht gesprochen werden (Keller 1996, 26). Eine Kategorisierung der Organisa-
tionen scheint gerade wegen ihrer Vielfalt schwierig. Es gibt so unterschiedliche Or-
ganisationen wie Berufsvereinigungen, religiöse Vereinigungen, Entwicklungsorga-
nisationen, Selbsthilfegruppen und advokatorisch tätige Gruppen von Frauenrechtle-
rinnen. Ihre Aktivitäten können wirtschaftlichen, politischen, sozialen, kulturellen
und religiösen Zwecken dienen, wobei die meisten jedoch mehreren unterschiedli-
chen Aktivitäten nachgehen. Für die Beantwortung der Frage nach ihrer Konflikt-
fähigkeit scheint deshalb eine Unterscheidung hinsichtlich ihrer Beziehung zu staatli-
chen und zivilgesellschaftlichen Strukturen sinnvoll. Für dieses Kriterium bietet sich
eine Unterscheidung in drei Grundtypen von Frauenorganisationen an, die im Fol-
genden vorgestellt werden.

NGOs als Teil internationaler und nationaler Zivilgesellschaft

Frauen der städtischen und ländlichen Ober - und Mittelschicht schließen sich eher
formellen Organisationen an, die in direktem Kontakt mit staatlicher Autorität und mit
internationalen Organisationen stehen und zumeist in nationalen sowie internationa-
len Dachorganisationen mitarbeiten. Für ihre Infrastruktur und zur Durchführung ih-
rer Aktivitäten vor allem in den urbanen Zentren beziehen sie finanzielle Mittel aus
unterschiedlichen Quellen (Frauenministerium, internationale Geberorganisationen,
Mitgliedsbeiträge). Viele dieser Organisationen sind advokatorisch tätig, bieten aber
auch Hilfe in Notsituationen an. So berät FIDA (Association of Uganda Women La-
wyers) in Rechtsfragen und unterhält eine legal aid clinic; sie hilft Frauen dabei, vor
Gericht ihre Rechte einzufordern. Die Stärken der großen Organisationen liegen in
der Lobbyarbeit, die sehr effektvolle Wirkungen entfalten kann, wie etwa im Verfas-
sungsgebungsprozess deutlich wurde. Auf Druck von einflussreichen Frauen-NGOs
wie ACFODE (Action for Development) wurde dieser Prozess von einer breiten ge-
sellschaftlichen Diskussion getragen. Wesentliche Frauenrechte wurden so Bestand-
teil der Verfassung: Das Antidiskriminierungsgesetz, die Verankerung der equal op-
portunites für Männer und Frauen und einer entsprechenden Kommission (die aller-
dings bis heute noch nicht einberufen wurde) sowie das Instrument der affirmative ac-
tion. Ebenso gingen die Frauen gegen die Einführung von Mindestbildungsstandards
für Kandidaturen im local council system vor, denn diese Regelung hätte bedeutet,
dass Frauen ohne Bildungsabschluss von einer Kandidatur für politische Ämter aus-
geschlossen worden wären. Gleichzeitig konnten sie mit ihren Dachorganisationen
die (zumeist weibliche) Bevölkerung für öffentliche Kampagnen und Proteste mobi-
lisieren.
Politische Erfolge erzielten sie bisher vor allem in den Bereichen der Frauen- und
Kinderrechte wie Bekämpfung und Bestrafung von sexuellem Missbrauch und häus-
licher Gewalt, Bekämpfung von AIDS und Beschneidung von Mädchen und Frauen

56 Geschlechterperspektiven in der Entwicklungspolitik

femina politica 2 /2004



(Tripp 2000, 77ff.). In einem wichtigen strategischen Interessenbereich, nämlich der
Neuordnung der diskriminierenden Eigentumsverhältnisse – vor allem der Landrech-
te – durch die so genannte Domestic Relations Bill, sind die Frauenorganisationen mit
ihren Forderungen, die von der Regierung als Entwicklungshemmnis dargestellt wur-
den, bislang nur wenig vorangekommen. Hier spielte der Präsident die Rolle des Be-
wahrers der männlichen Interessen. Darüber hinaus fand das Gesetz im parlamentari-
schen Verfahren kaum Unterstützung von Politikerinnen in Parlament und Kabinett,
die keine Konflikte über die Eigentumsverhältnisse mit den Männern riskieren wol-
len. Somit scheint eine Änderung der bestehenden (Eigentums-)Verhältnisse im Au-
genblick gesamtgesellschaftlich noch nicht durchsetzbar. Ein kleiner Erfolg ist jedoch
die öffentliche Aufmerksamkeit für und die Diskussionen um die Forderungen (Sny-
der 2000, 164).
Eine besondere Rolle für die Frauenbewegung Ugandas hat die internationale Auf-
merksamkeit, die ihnen heute zuteil wird. So richten ugandische Frauenorganisatio-
nen immer öfter Konferenzen zu Frauenthemen für den ostafrikanischen Raum bezie-
hungsweise mit panafrikanischem Charakter aus, und die internationale Organisation
Isis-International Cross Cultural Exchange (ISIS-WICCE) hat 1993 ihren Standort
von der Schweiz nach Kampala verlegt, obwohl auch die Standorte Namibia und
Sambia erwägt worden waren (Tripp 2000, 83).

Community Based Organisations – Empowerment und Entwicklung von
Konfliktfähigkeit

Mehrheitlich Frauen der städtischen und ländlichen unteren Mittelschicht und der
städtischen Unterschicht, bemühen sich um die Lösung von Problemen in ihren Dör-
fern und Gemeinden. Die Community Based Organisations (CBOs) sind entweder als
Zielgruppen von NGOs eingebunden oder führen selbst lokale Mitgliederorganisatio-
nen, die ebenfalls von nationalen oder externen Geldgebern für ihre Projekte Mittel
erhalten und auf lokaler Ebene sporadisch mit staatlichen Strukturen in Verbindung
stehen. Sie fördern die soziale und ökonomische Infrastruktur (Brunnenbau, Gesund-
heitsfürsorge etc.) ihrer Gemeinschaft. Sie tragen bisweilen offene Auseinanderset-
zungen mit patriarchal strukturierten Organisationen und Institutionen aus und suchen
für die Beachtung ihrer Ziele und Rechte die Unterstützung staatlicher Instanzen: So
machte eine CBO, die sich für die Gründung einer Gesundheitsstation unter eigener
Regie engagierte, höchst unterschiedliche Erfahrungen mit staatlichen Instanzen. Bei
ihren Bemühungen traf sie auf offenen Widerstand, aber auch auf Zuspruch und Un-
terstützung. Nachdem die Frauen-CBO finanzielle Ressourcen für die Klinik akqui-
rieren konnte, schalteten sich die männlichen Vertreter des ansässigen local council
ein. Diese bestanden darauf, dass die Frauen die Leitungsfunktion der Gesundheits-
station wegen ihrer mangelnden Qualifikation nicht ausüben könnten. 
Die Vorstellungen von Männern und Frauen zur Lösung der fehlenden Gesundheits-
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versorgung waren ebenfalls kaum zu vereinbaren. Die Frauen hatten eine Station ge-
plant, die auf die Bedürfnisse und Versorgung vor Ort zugeschnitten sein sollte, dage-
gen wollten die Repräsentanten des local council die Klinik zu einer der größten
Krankenhäuser Ugandas ausbauen. Der Hauptkonflikt entbrannte dann um die Lei-
tung der Klinik. Letztendlich konnte die Frauenvereinigung ihre Pläne durchsetzen
und den Konflikt für sich entscheiden (Tripp 2000, 141f.). An diesem Beispiel wird
deutlich, inwiefern die Aneignung materieller (Macht-)Ressourcen von Konflikten
begleitet ist und die Frauen in diesen Prozessen versuchen, ihre Interessen durchsetzen.
Ferner versuchen diese Vereinigungen Einfluss auf den politischen Wettbewerb zu
nehmen, indem sie ihre Präferenzen für KandidatInnen bei Wahlen äußern. Mittler-
weile sind auch Leiterinnen von Frauengruppen eher dazu bereit – vor allem auf loka-
ler Ebene –, politische Verantwortung zu übernehmen (ebd., 101, 141ff.).

Selbsthilfegruppen – Strategien der Krisenbewältigung als Empowerment

Als dritte Form von Zusammenschlüssen können ländliche oder auch städtische Mit-
gliederorganisationen, zumeist informelle Selbsthilfegruppen, auf lokaler Ebene
identifiziert werden. Hier sind Frauen vertreten, die über so wenig Ressourcen verfü-
gen, dass sie sich ausschließlich innerhalb traditioneller Strukturen organisieren kön-
nen. Häusliche beziehungsweise private und öffentliche Aktivitäten werden nicht
voneinander getrennt. Die Zusammenarbeit der Frauen bietet Ihnen eine Möglichkeit,
sich von der Einbindung in die patriarchal dominierten Verwandtschaftsbeziehungen
zu lösen und die eigenen Lebensumstände zu verbessern. Neben der Landwirtschaft –
fast immer als Subsistenzwirtschaft betrieben – leisten sie karitative Arbeit für Alte,
Kranke und Kinder. Sie widmen sich aber auch wirtschaftlichen Projekten und produ-
zieren zuweilen Waren für den Verkauf oder sie organisieren Sparvereine zur Vergabe
von (rotierenden) Kleinkrediten. Die Vereinigungen dienen gleichzeitig zumeist auch
kulturellen und religiösen Zwecken.
Diese Zusammenschlüsse haben kaum Zugriff auf die Unterstützung durch staatliche
Infrastruktur und arbeiten weitgehend unabhängig, aber auch unbeachtet vom Staat
und anderen Organisationen wie NGOs sowie deren Autorität und Hilfen. Weil sie
kaum über Einflussmöglichkeiten verfügen, ist für sie die Bewahrung der Eigenstän-
digkeit wichtig, um die eigenen Lebensverhältnisse selbst zu bestimmen und zu ver-
bessern. Dennoch zeigen Untersuchungen, dass durch ihre selbstständige, eigenver-
antwortliche und einfache Arbeitsweise gerade diese Zusammenschlüsse oft sehr viel
dauerhafter sind als von außen abhängige Organisationen (Tripp 2000, 101f.).
Empowerment, dies wird vor allem auf dieser Ebene deutlich, ist eng verknüpft mit
der eigenständigen Gestaltung des gesellschaftlichen beziehungsweise gemeinschaft-
lichen Umfeldes. Als konfliktfähig sind diese Gruppen jedoch nicht zu bezeichnen,
weil sie über kein ausreichendes Machtpotenzial verfügen, um ein durchsetzungs-
fähiger Verhandlungspartner für die Akteure des politischen Systems zu sein. So las-
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sen sie sich, entgegen der in Uganda geltenden Rechtslage, nicht als Gruppe registrie-
ren, weil sie Kontrolle und Vereinnahmung durch lokale und nationale Autoritäten be-
fürchten. Es wird geschätzt, dass die Mehrzahl der Kleinorganisationen informell ar-
beitet (Goetz 1998, 244; Tripp 2000, 91ff.).

Frauenorganisationen als Motor für Entwicklung?

Obwohl der Grad an formeller Institutionalisierung zugenommen hat, dominieren in
Uganda auch heute noch informelle Zusammenschlüsse. Mit ausgelöst durch den De-
mokratisierungsprozess ging mit der größeren gesellschaftlichen Organisationsfrei-
heit geradezu ein Gründungsboom bei NGOs und Frauenorganisationen einher. Die
Gründe hierfür werden auch für andere Staaten Afrikas kontrovers diskutiert. Zum ei-
nen wird angeführt, dass Frauenorganisationen eine lange Tradition haben und nun
auch im offiziell öffentlichen Bereich die Akteursbühne betreten; zum anderen spielt
Frauenförderung als Modethema der Entwicklungshilfe nun eine größere Rolle und
die vermehrte Gründung von Frauenorganisationen gilt lediglich als Reflex staatli-
cher und gesellschaftlicher Organisationen, um Geld und Arbeitsplätze zu akquirieren
(Grawert 2000). Diese beiden Standpunkte sind nicht unvereinbar, sicherlich liegt in
beiden Aussagen eine Teilerklärung.
Ein wichtiger Grund für die Expansion der Frauenorganisationen liegt im Rückzug
des Staates aus seiner sozialen Verantwortung. Trotz der makroökonomisch vielver-
sprechenden Daten Ugandas haben sich die Lebensverhältnisse für die Bevölkerungs-
mehrheit nicht in nennenswerter Weise verbessert; ferner ist die Sicherheitslage in den
grenznahen Peripherien vor allem im Norden bedrückend. Weltbank, Internationaler
Währungsfond und die ugandische Regierung setzen auf nationale Strukturanpas-
sungsprogramme mit Einsparungen im öffentlichen Bereich, auf den Abbau des
Staatsdienstes sowie auf Exportorientierung und Marktöffnung. Die dadurch hervor-
gerufenen sozialen Verwerfungen, die Zerstörung lokaler Märkte sowie die
Schwächung der Selbstversorgung und der Abbau sozialer Infrastruktur, werden dann
mit Programmen der Armutsbekämpfung, wie in Uganda mit den Poverty Reduction
Strategies, unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft teilweise wieder aufgefangen. In
der globalen Entwicklungszusammenarbeit existieren kaum mehr Agenden, in denen
Frauenförderung als Ziel fehlt. Damit wird die Verantwortung ganz im neoliberalen
Sinn vom Staat auf die Gesellschaft abgewälzt. Die Lücken, die der Staat hinterlässt,
werden oft mit Hilfe von Frauen geschlossen. Die Verantwortung, die sie für ihre Fa-
milien und Gemeinschaften tragen, macht sie vermutlich zu verlässlichen Partnern
(Obbo 1991, 98ff.; Muhumuza 2002, 290ff.). Genau hier liegt aber auch die Gefahr für
eine Vereinnahmung und die Überbetonung von Verantwortung im Gegensatz zu
mehr Mitbestimmung und Partizipation im Sinne von Empowerment. Zugleich bein-
halten diese Entwicklungen auch Chancen und können als Ressource für die Ent-
wicklung von politischem Gewicht und Einflussnahme dienen, wenn die Frauen
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selbst zu den bestimmenden Akteurinnen werden (von Braunmühl 1997, 487ff.).
Alle vorgestellten Organisationstypen stellen auf unterschiedliche Weise (Teil-)Öf-
fentlichkeit her. Während die professionell geführten Organisationen Zugriff auf mo-
derne Medien haben und über weitverzweigte Netzwerke verfügen, können sowohl
die CBOs als auch die Selbshilfegruppen zumeist nur dann für Aufmerksamkeit sor-
gen, wenn sie traditionelle Instrumente verwenden. Denn immer noch können
annähernd die Hälfte der Uganderinnen weder lesen noch schreiben. So werden Auf-
führungen von Theaterstücken, Tänzen oder auch Gesangsstücken für die Kommuni-
kation von gesellschaftlichen Problemen wie AIDS oder häuslicher Gewalt genutzt
(Tripp 2000, 91ff.). Damit erreichen sie die Politisierung ihrer Interessen und gleich-
zeitig wird deutlich, dass ihre scheinbar „nur“ geschlechtsspezifischen Interessen eng
mit dem Gemeinwohl verknüpft sind.
So ist die größte Zahl von Frauenorganisationen auf lokaler Ebene angesiedelt und
versucht eine Verbesserung der Lebenssituation zu erreichen. Sie beschäftigen sich al-
so eher mit der Erfüllung ihrer unmittelbar lebensnotwendigen Interessen, während
emanzipatorische Ideen zunächst nur eine kleine Rolle spielen. Dabei darf nicht über-
sehen werden, dass auch diese „praktischen Interessen“ 5 ihre strategische Perspekti-
ve für Empowerment haben. Das wird vor allem anhand der Austragung von Konflik-
ten sowie auch an den Aktivitäten von CBOs und Selbsthilfegruppen deutlich.

Wie konfliktfähig sind Frauenorganisationen in Uganda? Ein Resümee

Frauen in formellen und informellen Organisationen treten oft in ihrer reproduktiven
Rolle in Erscheinung beziehungsweise die sozialen Verhältnisse bringen Frauen dazu,
diese Rolle anzunehmen (Waylen 1995, 119). Diese Aktivitäten gelten implizit als Ar-
tikulation privater Interessen und deshalb als politisch kaum relevant. Somit ist eine
nachhaltige Politisierung von Fraueninteressen nur zu erreichen, wenn gesellschaft-
lich gewachsene Hierarchien und deren staatliche Stützung infrage gestellt werden.
Die drei vorgestellten Organisationstypen agieren auf unterschiedlichen Ebenen und
setzen sich jeweils für ihre Interessen ein. In der Weigerung der Frauen, ihre Vereini-
gungen registrieren zu lassen, oder ihre Bemühungen, sich gegen lokale staatliche Au-
torität durchzusetzen, wird das gewisse Maß an „Inzivilität“ deutlich, dass erforderlich
ist, um bestehende gesellschaftliche, politische und ökonomische Strukturen infrage
stellen zu können. „Inzivilität“ ist damit für die Organisationen ein wichtiger Bestand-
teil von Empowerment und kann davor bewahren, die Eigenständigkeit zu verlieren.
Zunächst bildet Autonomie die Voraussetzung, um Entscheidungen in relativer Unab-
hängigkeit von staatlichen Institutionen, Machtverhältnissen in lokalen Gemeinschaf-
ten und Geberorganisationen zu treffen. Trotz der Versuche der Regierung, die NGOs
zu vereinnahmen, haben sie ihre eigene Machtbasis geschaffen, die ihnen Konflikt-
fähigkeit gegenüber dem Staat verschafft. Die internationalen Netzwerke der ugandi-
schen Frauen-NGOs – ihre Zugehörigkeit zur internationalen Frauenbewegung – ge-
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ben ihnen zweifelsohne Rückhalt für die Herausbildung politischen Gewichts. Trotz-
dem ergeben sich aus der Unverbundenheit der Vereinigungen auf nationaler Ebene
nach wie vor Einschränkungen für ihre Konflikt- und Durchsetzungsfähigkeit. Das
Zusammenwachsen zu einer enger vernetzten, wenn auch in sich heterogenen Bewe-
gung könnte ihre Verhandlungsposition gegenüber Regierung und Entwicklungshilf-
einstitutionen deutlich verbessern, eine gesellschaftliche Transformation begünstigen
sowie für mehr Zuspruch und Rückhalt für ihre Ziele in der Bevölkerung sorgen.
Eine besondere Fähigkeit konnten die NGOs dabei entwickeln, nach Bedarf staatliche
Institutionen für ihre Ziele einzubeziehen. Das muss jedoch nicht heißen, dass der di-
rekte Bezug zum Staat kontinuierlich aufrechterhalten wird (Tripp 2000, 4, 21). Die
Regierung sieht die Forderungen der Frauen mittlerweile als legitim an. Ob sie dann
tatsächlich in deren Sinne entschieden werden, ist davon abhängig, ob sie patriarcha-
le Machtstrukturen herausfordern, wie die Diskussion der Eigentumsrechte zeigt.
Auf der mittleren Ebene der CBOs wurden ebenfalls Konflikte ausgetragen, aber hier
stand die Definitionsmacht des Allgemeinwohls, der Interessen selbst, im Vorder-
grund. Die Frauen mussten ihre Position verteidigen, um sich vor Vereinnahmung und
Entmachtung zu schützen. Für sie bedeutete der Gewinn der Auseinandersetzung oh-
ne Zweifel einen Zugewinn an Empowerment, gleichzeitig löste dies bei der betroffe-
nen Bevölkerung eine Diskussion zur gesellschaftlichen Rolle der Frau aus, die auch
einen Bewusstseinswandel herbeiführen könnte. Allerdings sind ihre Einflussmög-
lichkeiten auf dieser Stufe immer noch so gering, dass sie jeweils auf die Hilfe von
(staatlichen) Institutionen angewiesen waren. Bei ihrem Bemühen die eigenen Leben-
sumstände zu verbessern, verweigern sich schließlich die Selbsthilfegruppen häufig
dem Zugriff des Staates, um selbst bestimmen agieren zu können. Auch hier ist mit der
Schaffung autonomer kollektiver Räume eine Stufe des Empowerment erreicht.
So hat sich erwiesen, dass Autonomie, Empowerment und Konfliktfähigkeit eng zu-
sammengehören und Empowerment die Voraussetzung der Konfliktfähigkeit bildet.
Dabei kann jedoch Empowerment nicht verliehen oder gewährt werden. Frauen sind
auf ihre eigenen Vereinigungen angewiesen, solange sie gesellschaftlich marginali-
siert bleiben. Ihre Auseinandersetzung mit patriarchal-familiären wie auch gesell-
schaftlichen Strukturen kann einen transformatorischen Prozess von unten in Gang
setzen, der sie unabhängiger macht und zugleich einen Zugewinn an Gestaltungs-
macht bedeutet. Sowohl ihre traditionellen als auch die neueren Beteiligungs- und Or-
ganisationsformen bilden eine der wenigen Ressourcen, die den Frauenorganisatio-
nen zur Verfügung stehen, um ihre Lage zu verbessern.
Die Veränderungen der sozioökonomischen und politisch-institutionellen Rahmenbe-
dingungen Ugandas haben sich auch auf die Vergesellschaftung der Geschlechterver-
hältnisse ausgewirkt. Trotz der vorhandenen Einschränkungen zählen mittlerweile
Frauenorganisationen, neben Juristen- und Anwaltsvereinigungen sowie landwirt-
schaftliche Genossenschaften, in der politischen Landschaft Ugandas zu den wichtig-
sten Akteuren der Zivilgesellschaft (Hofmeister 1995, 33f.). 
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Anmerkungen

1 „Empowerment is a process and is not, therefore, something that can be given to people ... In short,
empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation, to
greater decision-making power and control, and to transformative action“ (Karl 1995, 14).

2 Die NRM  war ursprünglich der politische Arm der Bürgerkriegstruppe der NRA. Sie wandelte
sich später zu einer parteiähnlichen Struktur (erklärte sich aber nie als solche) in einem „Kein-Par-
teien-System“, bis die NRM 1997 offiziell zur Staatsform erklärt wurde. 

3 Bei den Parlamentswahlen von 1996 waren nur acht von 51 weiblichen Abgeordneten direkt ge-
wählt worden, 2001 waren es bereits 13 von insgesamt 74. Über die für Frauen reservierten
Distriktsitze sind 56 ins Parlament gekommen, die weiteren Abgeordneten gehören anderen histo-
risch benachteiligten Gruppen an, wie beispielsweise Menschen mit Behinderungen, denen eben-
falls eine bestimmte Zahl an Parlamentssitzen vorbehalten wird.

4 Uganda People’s Party (UPC) hat eine protestantisch, regionale Basis im Norden; die Democratic
Party (DP) hingegen eine katholische, regionale Basis im Süden.

5 Diese beziehen sich auf die konkreten Lebensumstände von Frauen und die daraus resultierenden
Bedürfnisse; strategic gender interests hingegen zielen auf die Transformation der Gesellschaft
hin zu einer Geschlechterdemokratie. Letztere kann nur verwirklicht werden, wenn die bestehen-
den Geschlechterverhältnisse verändert werden. Eine hierarchische Ordnung der Interessenkate-
gorien ist jedoch weder erforderlich noch wünschenswert, weil für die Veränderung des gesell-
schaftlichen Status quo  – insbesondere in Entwicklungsländern – beide Ebenen bearbeitet werden
müssen (Waylen 1995, 20f.; Tripp 2000, 163f.).
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